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RS OGH 1960/3/1 3Ob47/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1960

Norm

ABGB §907

Rechtssatz

Die Nichtausübung des Wahlrechtes nach § 907 ABGB ist einem Annahmeverzug gleichzuhalten und macht den Käufer

schadenersatzp5ichtig, führt aber nicht zur Au5ösung des Vertrages, befreit auch den Verkäufer nicht von seiner

Lieferpflicht. Das Wahlrecht erlischt daher nicht durch Nichtausübung.

Entscheidungstexte

3 Ob 47/60

Entscheidungstext OGH 01.03.1960 3 Ob 47/60
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